
Baugestalterische Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung
mit § 86 BauO NW für den gekennzeichneten Bereich:

1. Für Einfamlienhäuser ist ein additives, orthogonales Gestaltungsprin-
zip vorgegeben, so dass ein Baukörper aus einem oder mehreren Ku-
ben entsteht.

2. Die den jeweiligen Kuben zugeordneten Fassadenflächen sind pla-
stisch reduziert zu gliedern. Vor- und Rücksprünge dürfen 24,00 cm
nicht überschreiten. In der Gesamtfassadenstruktur ist die Vertikale zu
betonen (z. B. durch Fensterformat, Lisenen, Risalitbildung, Mittenbe-
tonung).

3. Die Gebäude sind zwingend zweigeschossig auszuführen; die Ge-
schosshöhe für das Erdgeschoss muss mindestens 3,25 m betragen
und für das Obergeschoss mindestens 2,75 m.

Die maximale Sockelhöhe beträgt 0,50 m, die minimale Traufhöhe
6,00 m – bezogen auf die mittlere Höhe, der den Grundstücken vor-
gelagerte öffentliche Erschließungsfläche. Drempel sind unzulässig.

4. Als Dachform sind Sattel-, Walm- und Zeltdach mit einer Dachneigung
von 15° bis 20° zulässig – als Material sind Tondachpfannen oder
Zinkblech in der Farbe grau zu verwenden. Dacheinschnitte und
Dachaufbauten sind unzulässig. Dachüberstände sind reduzuiert mit
einer maximalen Austragung von 24,00 cm auszubilden – gemessen
vom aufstehenden Mauerwerk bis zur Außenkante Dachkonstruktion.

5. Fenster und Öffnungen sind nur bis zu 50 % der Fläche der
Gesamtfassade zulässig. Es ist ein stehendes Format zu wählen. Als
Farben sind weiß, grau oder naturholzfarben zulässig.

6. Die Außenwände sind in Verblendmauerwerk auszuführen, für die
Farbgebung der Wandflächen sind nur mittelhelle bis dunkle Farbtöne
der Farbe rot, Material Ziegel- oder Klinkerstein, vorzusehen;
Naturstein ist in untergeordneten Bauteilen (z. B. Sockel, Stützen,
Risalite, Lisenen) zulässig.

7. Die Grundstücks- und Garagenzufahrten sind auf 4,00 m Breite zu
begrenzen.

8. Grundstückseinfriedigungen dürfen die Höhe von 1,00 m straßenseitig
nicht überschreiten, ortstypische Hecken sind bis zu einer Höhe von
2,00 m zulässig.

9. Garagen und Carports mit ihren Zufahrten sind außerhalb der
überbaubaren Fläche zulässig.

Die übrigen textlichen Festsetzungen und Hinweise des rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes bleiben Bestandteil dieser Änderung.
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